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Geschäftslage des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts 

und Oberverwaltungsgerichts im Jahr 2022 

 

I. Verwaltungsgericht 

 

Das Verwaltungsgericht ist für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten aus ganz Schleswig-

Holstein zuständig. Ausgenommen sind finanz- und sozialgerichtliche Verfahren. In 

diesen Streitigkeiten stehen sich zumeist Bürgerinnen und Bürger sowie staatliche 

Behörden, aber auch einmal verschiedene Gebietskörperschaften (Gemeinden, Äm-

ter, Kreise, Land) gegenüber. Oft sind gesellschaftspolitisch aktuelle Rechtsfragen zu 

klären.  

 

Zur Illustration der thematischen Bandbreite, mit der das Verwaltungsgericht befasst 

ist, nachfolgend einige Beispiele von Entscheidungen, die im Jahre 2022 getroffen 

worden sind: 

 

 

Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts war auch im Jahr 2022 noch vereinzelt durch 

Entscheidungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geprägt. So entschied die 

1. Kammer des Verwaltungsgerichts im Rahmen eines gegen den Kreis Herzogtum-Lauen-

burg gerichteten Eilverfahrens, dass die Ende des Jahres 2021 positiv auf das SARS-CoV-

2-Virus getesteten Antragsteller keinen Anspruch auf die Erteilung von Bescheinigungen 

über einen „Genesenenstatus“ von 180 Tagen seit einer positiven Testung haben. In mehre-

ren Eilverfahren beschloss das Verwaltungsgericht zudem, dass die Gesundheitsämter nicht 

befugt seien, Mitarbeitende in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, für die seit dem 

15. März 2022 eine einrichtungs- und unternehmensbezogene Nachweispflicht galt, durch 

einen förmlichen Verwaltungsakt zur Vorlage von Impf- oder Genesenennachweisen bzw. 

von Attesten über medizinische Kontraindikationen aufzufordern. Die 4. Kammer befand in 

einem abgaberechtlichen Verfahren, dass das im Jahr 2020 für 47 Tage geltende Einreise-

verbot für Zweitwohnungsbesitzer aus anderen Bundesländern aufgrund der Landesverord-

nung zur Bekämpfung des Corona-Virus die Verfügungsmacht der Eigentümer nicht so ein-

geschränkt habe, dass eine Nutzung der Wohnung ausgeschlossen und die konkret festge-

setzte Zweitwohnungssteuer daher unverhältnismäßig geworden oder zu kürzen gewesen 

wäre. 

Daneben hatte das Verwaltungsgericht über eine Vielzahl weiterer relevanter Rechtsfragen 

von öffentlichem Interesse zu entscheiden, so unter anderem in einem Streit über die Her-

ausgabe von Berichten über lebensmittelrechtliche Kontrollen in Restaurants und anderen 

Lebensmittelbetrieben. Hier entschied die zuständige 10. Kammer auf die Klage eines Mitar-

beiters des Vereins „Foodwatch“ gegen den Kreis Ostholstein, dass die Lebensmittelüber-

wachungsbehörden derartige Kontrollberichte grundsätzlich auch dann an Verbraucherinnen 

und Verbraucher herausgeben müssen, wenn ein entsprechender Antrag über eine Internet-

plattform gestellt wird und die Kontrollberichte im Anschluss an die Herausgabe gegebenen-

falls auf derselben Plattform veröffentlicht werden. 
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Im März verhandelte die 4. Kammer über insgesamt fünf Verfahren betreffend die Zweitwoh-

nungssteuer. In zwei der Verfahren war unter anderem ein neu eingeführter Steuermaßstab 

gegenständlich. Die konkrete Ausgestaltung des unter anderem hierin enthaltenen „Lage-

wertes“ unter Verwendung des reinen Bodenrichtwertes, also ohne gewichteten Faktor, ver-

stoße gegen Art. 3 Abs. 1 GG, so die 4. Kammer, weil der Lagewert so nicht die Lagever-

hältnisse innerhalb des Satzungsgebietes wiedergebe. Die Berufungen ließ das Verwal-

tungsgericht zu, wovon die Beteiligten Gebrauch machten. Die Entscheidungen des Ober-

verwaltungsgerichts stehen noch aus.  

Die 8. Kammer urteilte im Sommer des Jahres in einem baurechtlichen Verfahren, dem ein 

jahrzehntelanger Streit des Klägers mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde zugrunde lag. Sie 

bestätigte, dass vornehmlich als Wochenendhäuser und ohne Genehmigung gebaute Hütten 

auf der Rader Insel beseitigt werden müssen. Die Kammer lehnte zudem insgesamt 21 Eilan-

träge von Anwohnern gegen den geplanten Bau eines Skateparks in Westerland auf Sylt ab. 

Die Insel Sylt beschäftigte das Verwaltungsgericht auch in anderer Sache. So entschied die 

3. Kammer, dass die Auflösung eines auf dem Rathausplatz in Westerland eingerichteten 

„Protestcamps“ durch den Kreis Nordfriesland rechtmäßig war. Die unzureichenden sanitä-

ren Verhältnisse im Camp und die unmittelbare Gefahr einer rücksichtlosen Lärmbelästigung 

für die Anliegerinnen und Anlieger hätten eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicher-

heit eintreten lassen, die die Auflösung des Protestcamps als verhältnismäßig erscheinen 

ließen. Das Oberverwaltungsgericht bestätigte den Beschluss im Beschwerdeverfahren. 

Im Dezember des Jahres hatte die 9. Kammer über die Vollstreckung eines Zwangsgeldes 

in Höhe von 800,00 € gegen Eltern zu entscheiden, die ihr zehnjähriges Kind zuhause be-

schulen wollten. Den Eilantrag der Eltern lehnte das Gericht ab. Die Eltern verstießen gegen 

die Schulpflicht, weil ihr Sohn zu dem Zeitpunkt bereits seit vier Monaten die Schule nicht 

besucht habe. Das Schulamt sei berechtigt, gegen die Pflichtverletzung mittels Zwangsgeld 

gegen die Eltern vorzugehen. Die Thematik wird das Gericht in weiteren anhängigen Verfah-

ren beschäftigen. 

 

Eingänge 

 

 
 

 

Die Eingänge neuer Verfahren sind am Verwaltungsgericht im Vergleich zum Vorjahr 

2021 (5.309) leicht gesunken (5.151).  
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Die Verteilung der Eingänge für 2022 im Einzelnen1: 

 

 

 
 

 

Die größte Gruppe stellt nach wie vor das Asylrecht mit einem Anteil von 47%. Die 

zweitgrößte Gruppe stellt wiederum das Polizei- und Ordnungsrecht mit einem An-

teil von 10,35%. Von den 533 Neueingängen standen immer noch 153 im Zusam-

menhang mit der Corona-Pandemie (nahezu 29%; in 2021 waren dies „nur“ 25%). 

Weiterhin steigend sind die Eingänge im Ausländerrecht. Während sie in 2020 noch 

bei 277 (4,8%) und in 2021 bei 367 (6,9%) lagen, betragen sie nunmehr 390 (7,6%); 

darin enthalten sind 11 Anträge auf Durchsuchung der Wohnung zwecks Aufsuchung 

und Abschiebung. 

 

  

                                                             
1 Diese Zahlen stammen aus internen Auswertungen der Gerichtsverwaltung und weichen wegen der unterschied-
lichen Erfassung der Sachgebiete und der ihnen zugeordneten Nebenverfahren („sonstiger Geschäftsanfall“) von 
den Zahlen amtlicher Statistiken ab. 
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Gruppe 
 

Anteil Gesamt 

Asyl 47,08% 2.425 
Ausländerrecht   7,57%    390 
Polizei- und Ordnungsrecht inkl. Gesundheit, Hygiene, Seuchen-
recht sowie Verkehrsrecht; Wohnrecht 

10,35% 
 

   533 

Raumordnung, Landesplanung, Bau- und Denkmalschutzrecht   6,79%    350 
Umweltrecht inkl. Atom- und Energierecht, Immissionsschutz, Ab-
fallbeseitigung, Wasser- sowie Straßen- und Wegerecht 

  2,52%    130 

Recht des öffentlichen Dienstes   5,22%    269 
Bildungsrecht und Sport mit Schule, Hochschule inkl. Numerus-
Clausus-Verfahren, Wissenschaft und Kunst, Film, Presse und 
Rundfunk, Kirchen 

  5,94%    306 

Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht inkl. Landwirtschaft, 
Jagd, Forst- und Fischereirecht, Post-, Fernmelde- und Telekommu-
nikationsrecht, Recht der freien Berufe 

  2,29%    118 

Sozialrecht inkl. Kinder- und Jugendhilfe, Jugendschutz, BAföG 
u.Ä.; Wohngeld, Kriegsfolgenrecht 

  4,04%     208 

Abgabenrecht (kommunale Steuern, Gebühren, Beiträge)   4,80%    247 
Sonstiges (u.a. Kommunal- und Staatsorganisationsrecht, Wahl-
recht, Disziplinar- / Berufsgerichtl. Verfahren, Informationszugang)  

  3,40%    175 

Summe      5.151 
 

 

Eingänge, Erledigungen und Bestand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingänge und Erledigungen sind im Berichtsjahr und bei Betrachtung der gesamten Zu-

ständigkeiten des Verwaltungsgerichts zurückgegangen. Der über die Jahre zu ver-

zeichnende Rückgang speziell der Asylverfahren hat jedoch ein Ende gefunden; die 

Eingänge sind hier, wenn auch nur minimal, wieder angestiegen. So findet sich im ins-

gesamt leicht reduzierten Gesamtbestand der anhängigen Verfahren immer noch ein 

Asylanteil von 45%. 
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Die (Teil-)Erfolgsquote der Rechtsschutz-

begehren speziell im Asyl lag bei 17,34% 

(Hauptsacheverfahren: 16,8%, vorläufiger 

Rechtsschutz: 20,7%) und in den übrigen 

(allgemeinen) Verfahren bei 10,5 % (Haupt-

sacheverfahren: 10%, vorläufiger Rechts-

schutz: 13,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

Durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten 

 

Im Berichtsjahr wurde die durchschnittliche Verfahrensdauer der erledigten Haupt-

sacheverfahren mit 19,4 Monaten gehalten; etwas länger als im Vorjahr mussten sich 

hingegen die Antragstellerinnen und Antragsteller in den Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes gedulden.  
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II. Oberverwaltungsgericht 

 

Als zweite Instanz ist das Oberverwaltungsgericht für Rechtsmittel gegen Entschei-

dungen des Verwaltungsgerichts zuständig. Als erste Instanz hat es über Klagen ge-

gen raumbedeutsame Infrastrukturvorhaben oder bestimmte Großprojekte zu ent-

scheiden; Normenkontrollverfahren sind auf die Überprüfung untergesetzlicher Nor-

men gerichtet, etwa kommunale Satzungen oder Verordnungen des Landes.  

 

Zur Illustration der thematischen Bandbreite nachfolgend einige Beispiele von Ent-

scheidungen aus dem vergangenen Jahr:  

 

 

Im Mai 2022 erklärte der 1. Senat den Bebauungsplan Nr. 272 der Stadt Flensburg für un-

wirksam. Der B-Plan bildete die rechtliche Grundlage für den 4. Bauabschnitt der K8, die der 

Ortsumgehung dient. Für den Bau dieses Abschnitts benötigte die Stadt ca. 5,4 ha Land 

eines anliegenden landwirtschaftlichen Betriebes. Sie erhielt den Besitz dieser Flächen 

schon vor der erforderlichen Enteignung zugewiesen und stellte den Bauabschnitt fertig, be-

vor das Gericht entschied, dass die Belange des Landwirts nicht hinreichend abgewogen 

worden waren (1 KN 3/18); die Stadt Flensburg arbeitet jetzt an einem neuen B-Plan. 

 

In einem Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes unterband der 2. Senat im September 

2022 die Besetzung der Stelle des Generalstaatsanwaltes / der Generalstaatsanwältin mit 

der vom Ministerpräsidenten ausgewählten Bewerberin. Die Auswahlentscheidung sei in 

mehrfacher Hinsicht verfahrensfehlerhaft zustande gekommen und verletze deshalb die 

Rechte des unterlegenen Mitbewerbers (2 MB 8/22). Das Justizministerium schrieb die Stelle 

daraufhin neu aus.  

 

Ende des Jahres hat der 2. Senat in mehreren Asylverfahren von Menschen iranischer Her-

kunft die Berufungen zugelassen. Er beabsichtigt, hierüber im Laufe des Jahres 2023 zu 

entscheiden. Dabei wird er auch die Auswirkungen der seit September 2022 in Iran landes-

weit stattfindenden Massenproteste sowie damit zusammenhängende Repressionen der ira-

nischen Regierung berücksichtigen.  

 

Der 3. Senat befasste sich im Mai 2022 mit der Kinder- und Jugendeinrichtungsverordnung 

des Sozialministeriums. Die Verordnung regelt für diese Einrichtungen beispielsweise die 

Platzzahlen und Gruppengrößen, das Einzelzimmergebot für Kinder ab sechs Jahren, die 

Mitgestaltungsmöglichkeit des Wohnraums oder das Fachkräfteerfordernis mit Qualifikati-

onsanforderungen. Von der Erfüllung dieser Voraussetzungen hängt die Erteilung der be-

hördlichen Erlaubnis ab, die der Einrichtungsträger für den Betrieb benötigt. Acht betroffene 

Träger der freien Jugendhilfe sahen sich durch die Anforderungen in ihrem Grundrecht auf 

Berufsfreiheit verletzt. Das Gericht wies ihre Anträge jedoch unter Hinweis auf das Kindes- 

und Jugendwohl als überwiegenden Gemeinwohlbelang zurück (3 KN 5/17). 

 

In einem presserechtlichen Eilverfahren ging es um die Frage, ob ein Zeitungsverlag für ei-

nen bestimmten Monat Auskunft verlangen kann über die in einem Kreisgebiet vorgesehenen 

Aufstellorte mobiler „Blitzer“ und die Zeitpunkte ihres Einsatzes. Er wollte diese Daten in einer 
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Lokalzeitung veröffentlichen. Obwohl die Pressefreiheit ein hohes Gut ist, vermochte der 

3. Senat keine besondere Eilbedürftigkeit für dieses auf einen bestimmten Zeitraum fixierte 

Anliegen zu erkennen. Vielmehr handele es sich um ein Dauerthema. Der Senat verwies den 

Antragsteller deshalb in das Hauptsacheverfahren (3 MB 13/22). 

 

Im Rahmen eines Rechtsstreits um Informationszugang hat der 4. Senat dem Landesverfas-

sungsgericht die Frage vorgelegt, ob es mit dem Transparenzgebot des Artikel 53 der Ver-

fassung des Landes Schleswig-Holstein vereinbar ist, wenn der Gesetzgeber für die gut-

achterliche oder rechtsberatende Tätigkeit des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags 

eine Ausnahme macht und ihn von der grundsätzlich geltenden Informationspflicht der Be-

hörden ausnimmt (4 LB 45/17). Damit hat das Landesverfassungsgericht erstmals Gelegen-

heit, sich zu Inhalt und Reichweite des im Jahre 2014 in die Landesverfassung aufgenom-

menen Transparenzgebots zu äußern. 

 

Unter welchen Voraussetzungen darf ein Kreis die an eine Gemeinde gemachte Zuwendung 

zur Anschaffung eines neuen Feuerwehrlöschfahrzeuges widerrufen, wenn der Gemeinde 

bei der Ausschreibung und Vergabe des Auftrags mehrere Fehler unterlaufen sind? Der 

5. Senat stellte in einem Urteil von August 2022 klar, dass die Vergaberechtsverstöße nicht 

automatisch zur Rückforderung der gesamten gewährten Summe – in diesem Fall 48.000,- 

Euro – berechtigen. Der Kreis muss bei seiner Entscheidung auch die gemeindliche Finanz-

kraft berücksichtigen und sich gegebenenfalls auf einen Teilbetrag beschränken (5 LB 9/20).  

 

Im November 2022 entschied der 5. Senat, dass die Erhebung der Zweitwohnungssteuer auf 

einer Nordseeinsel auch während eines einmonatigen gemeindlichen Zutrittsverbots zu Zei-

ten der Pandemie rechtlich zulässig war und gab damit der Beschwerde der Gemeinde gegen 

einen verwaltungsgerichtlichen Beschluss statt. Es handele sich um einen atypischen Fall, 

der an dem steuerpflichtigen Tatbestand des Innehabens einer Zweitwohnung nichts ändere 

(5 MB 23/22).  

 

 

Eingänge 
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Die Eingänge in den zusammengenommenen Zuständigkeiten des Oberverwaltungs-

gerichts in erster und zweiter Instanz sind wiederum rückläufig. Ihre Zahl liegt nun-

mehr bei 782. 

 

 

Die Verteilung der Eingänge für 2022 im Einzelnen2: 

 

 

 
 

 

 

Die größte Gruppe stellt weiterhin das Asylrecht mit einem Anteil von noch 27,5% 

(im Vorjahr noch fast 43%). An zweiter Stelle folgt mit etwa 15,1% erneut das Polizei- 

und Ordnungsrecht. Von den 118 Neueingängen standen hier noch 11% im Zu-

sammenhang mit der Corona-Pandemie; in 2021 lag dieser Anteil noch bei 31%. Ihm 

folgt der Bereich Raumordnung, Landesplanung, Bau- und Denkmalschutzrecht 

mit 14,3%. In absoluten Zahlen hatte sich dessen Anteil infolge der Verfahren zur 

Windkraftplanung von 71 (2020) auf 158 (2021) mehr als verdoppelt und liegt im jet-

zigen Berichtsjahr bei 112 Eingängen.  

  

                                                             
2 Diese Zahlen stammen aus internen Auswertungen der Gerichtsverwaltung und weichen wegen der unterschied-
lichen Erfassung der Sachgebiete und der ihnen zugeordneten Nebenverfahren („sonstiger Geschäftsanfall“) von 
den Zahlen amtlicher Statistiken ab. 

Abgabenrecht
3,07%

Asylrecht
27,49%

Polizei- und 
Ordnungsrecht

15,09%Ausländerrecht
6,27%

Sonstiges
7,03%

Umweltrecht
7,54%

Raumordnung, 
Landesplanung, Bau- und 

Denkmalschutz
14,32%

Recht des öffentlichen 
Dienstes

5,88%

Bildungsrecht und Sport
5,50%

Wirtschafts- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht

3,58%
Sozialrecht

4,22%

OVG - Eingänge 2022 aufgeschlüsselt



 

9 
 

 

Gruppe 
 

Anteil Gesamt 

Asyl 27,49% 215 
Ausländerrecht   6,27%    49 
Polizei- und Ordnungsrecht inkl. Gesundheit, Hygiene, Seuchen-
recht sowie Verkehrsrecht; Wohnrecht 

15,09% 118 

Raumordnung, Landesplanung, Bau- und Denkmalschutzrecht 14,32% 112 
Umweltrecht inkl. Atom- und Energierecht, Immissionsschutz, Ab-
fallbeseitigung, Wasser- sowie Straßen- und Wegerecht 

  7,54%   59 

Recht des öffentlichen Dienstes   5,88%   46 
Bildungsrecht und Sport mit Schule, Hochschule inkl. Numerus-
Clausus-Verfahren, Wissenschaft und Kunst, Film, Presse und 
Rundfunk, Kirchen 

  5,50%   43 

Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht inkl. Landwirtschaft, 
Jagd, Forst- und Fischereirecht, Post-, Fernmelde- und Telekommu-
nikationsrecht, Recht der freien Berufe 

  3,58%   28 

Sozialrecht inkl. Kinder- und Jugendhilfe, Jugendschutz, BAföG 
u.Ä.; Wohngeld, Kriegsfolgenrecht 

  4,22%   33 

Abgabenrecht (kommunale Steuern, Gebühren, Beiträge)   3,07%   24 
Sonstiges (u.a. Kommunal- und Staatsorganisationsrecht, Wahl-
recht, Disziplinar- / Berufsgerichtl. Verfahren, Informationszugang)  

  7,03%   55 

Summe       782 

 

 

Eingänge, Erledigungen und Bestand  

 

 

Der Eingangsrückgang beträgt 

rund 39%. Da der zahlenmäßige 

Schwerpunkt des Oberverwal-

tungsgerichts in der zweitin-

stanzlichen Zuständigkeit liegt, 

steht und fällt die Eingangszahl 

vor allem mit der Zahl anfecht-

barer Entscheidungen des Ver-

waltungsgerichts. Gehen diese 

etwa in den Hauptsacheverfah-

ren und dem vorläufigen 

Rechtsschutz zurück (aktuell 

von 5720 auf 5007), sinken auch 

die Rechtsmittel (tatsächlich von 979 auf 601). Zugleich ist in diesem Bereich der 

prozentuale Anteil an Verfahren, in denen ein Rechtsmittel eingelegt wird, gesunken 

von gut 17% auf 12%.  

 

Die (Teil-)Erfolgsquote in den zweitinstanzlichen Berufungsverfahren allgemeiner Art 

(Anträge auf Zulassung der Berufung und zugelassene Berufungen) lag bei 18,8% und 

in den Beschwerdeverfahren wegen Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes bei 

1,3%.  
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Speziell in den zweitinstanzlich zu 

behandelnden Asylverfahren ist 

die Zahl der Neueingänge deut-

lich zurückgegangen und hat sich 

im Vergleich zum Vorjahr mehr 

als halbiert. Zu den 1.347 streiti-

gen verwaltungsgerichtlichen 

Hauptsacheentscheidungen sind 

nur 209 Anträge auf Zulassung 

der Berufung am Oberverwal-

tungsgericht angekommen (= 

15,5%; im Jahr zuvor noch fast 

24%). So hat sich der Bestand trotz einer ebenfalls gesunkenen Erledigungszahl 

noch spürbar abgebaut. 

 

Die (Teil-)Erfolgsquote der Berufungsverfahren im Asyl (Anträge auf Zulassung der 

Berufung und zugelassene Berufungen) lag bei 3,3%. 

 

 

Verfahren erster Instanz: 

 

Abgebildet sind hier nur die Hauptsacheverfahren. 

 

Bei diesen Eingangszahlen scheint 

sich jetzt wieder eine Normalisie-

rung einzustellen. Der in den bei-

den Vorjahren 2020 und 2021 zu 

verzeichnende Anstieg beruhte vor 

allem auf pandemiebedingten Nor-

menkontrollanträgen gegen 

Corona-Verordnungen, in 2021 

aber auch auf dem Erlass der drei 

Landesverordnungen zur Regio-

nalplanung Wind, die vielfach an-

gegriffen wurden.  

 

Bei den Eilverfahren sind die Eingänge nach einer überdurchschnittlich hohen Zahl 

von 58 im Jahr 2021 im Berichtsjahr wieder auf 17 zurückgegangen. 

 

An dem vergleichsweise hohen Bestand wird weiterhin schwerpunktmäßig zu arbei-

ten sein. Die Verfahren betreffen vor allem den Infrastrukturbereich und sind in der 

Regel deutlich zeit- und arbeitsaufwändiger als die zweitinstanzlichen Verfahren. 

 

0

200

400

600

800

2019 2020 2021 2022

696 703
548

209
393

717 624

341

794 780 704

572

OVG - Asyl

Eingänge Erledigungen Bestand

0

50

100

150

200

250

2019 2020 2021 2022

48

93

141

62

24

79

51

89128 142

232
205

OVG - 1. Instanz

Eingänge Erledigungen Bestand



 

11 
 

 

Durchschnittliche Verfahrensdauer in Monaten 

 

 

 
 

Bei dem auffälligen Anstieg der durchschnittlichen Verfahrensdauer in den erstin-

stanzlichen Eilverfahren dürfte es sich tatsächlich um ein Wiedereinpendeln auf das 

normale Maß handeln, nachdem in den Vorjahren 2020 und 2021 zahlreiche Corona-

Verordnungen angegriffen worden waren, deren Laufzeit extrem kurz war und die 

deshalb auch nach schnellen Entscheidungen verlangten. 

 

 

 
 

In der zweiten Instanz konnte die durchschnittliche Verfahrensdauer in den Be-

schwerden zum vorläufigen Rechtsschutz gehalten werden, in den Berufungsverfah-

ren sind sie wiederum gestiegen. Dies bleibt zu optimieren. 
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III. Personaleinsatz in Arbeitskraftanteilen 

 

 
 

 

Die Zahlen beziehen sich auf den durchschnittlichen Personaleinsatz im Jahr (ohne 

Krankheitstage) und nicht auf die vorhandenen Planstellen. 

 

In der Zeit von 2019 bis 2022 ist die Gesamtarbeitskraft der beiden Gerichte nach 

zwischenzeitlicher Steigerung von rund 128,67 auf 122,89 Anteile und damit um 4,5% 

gesunken. 

 

 

IV. Zusammenfassung  

 

Die Eingangszahlen am Verwaltungsgericht und am Oberverwaltungsgericht schei-

nen sich nach den Spitzen infolge der hohen Flüchtlingszahlen ab 2015, den 

coronabedingten Eingängen in den Jahren 2020 und 2021 und dem „Windkraftschub“ 

speziell am Oberverwaltungsgericht wieder zu normalisieren.  
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Auffällig ist demgegenüber, dass der über die Jahre zu verzeichnende Rückgang 

speziell neuer Asylverfahren ein Ende gefunden hat; die Eingänge am Verwaltungs-

gericht sind jetzt wieder leicht angestiegen. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. 

 

Aufgrund der vom Gesetzgeber neu geschaffenen Zuständigkeiten des Oberverwal-

tungsgerichts im Infrastrukturbereich ist im Übrigen damit zu rechnen, dass das Ni-

veau der Eingänge speziell als Gericht erster Instanz höher bleiben wird als bis 2019. 

 

Die Gesamtbilanz zeigt, dass sinkende Eingänge keineswegs zwangsläufig zu stei-

genden Erledigungen führen. Etwa frei gewordene personelle Kapazitäten sind in die 

Abarbeitung langwierigerer und komplexerer Verfahren investiert worden. Dem Be-

stand an Altverfahren ist mit der derzeitigen Personalausstattung nur langsam beizu-

kommen. Eine wünschenswerte konsequente Abarbeitung des Altbestandes schlägt 

statistisch mit einer hohen Verfahrensdauer zu Buche.  

 

Der durch die Einführung auf die e-Akte notwendig gewordene Umbau der Sitzungs-

säle im Haus dauert an und schränkt den Sitzungsbetrieb weiterhin ein. Die Neuaus-

stattung der Sitzungssäle und die teilweise Verlegung des Sitzungsbetriebs in die 

leerstehende Gallbergschule am anderen Ende Schleswigs kostet weiterhin perso-

nelle Kapazitäten, auch im richterlichen Bereich.  
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